Absender:                                                                                                       Datum: 

Empfänger: 

 Ihre Rechnung  Nr. ooooo, vom oo.oo.oooo; Einrede der Verjährung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie machen mit Ihrem Schreiben vom oo.oo.oooo die oben genannte Forderung gegen 

mich geltend. 

Nach Prüfung meiner Unterlagen muss ich Ihnen leider mitteilen, dass diese Forderung bereits verjährt ist. Daher mache ich hiermit von der

                                 Einrede der Verjährung gem. § 214 Abs. 1 BGB 

Gebrauch. 

Ich fühle mich auf Grund der Verjährung nicht mehr verpflichtet Zahlungen zu leisten. Bitte stellen Sie alle weiteren Maßnahmen bezüglich dieser Forderung ein, da diese nicht mehr gesetzlich durchgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen 

Name

Hinweis zum Musterbrief: Erlass von Säumniszuschlägen

1.) Ausfüllhinweise:

In diesen Vordruck fügen Sie ein:

Ihre Adresse, d.h. Name, Straße mit Hausnummer / oder Postfach  und Postleitzahl mit Wohnort

Name, Straße mit Hausnummer / oder Postfach  und Postleitzahl mit Wohnort des Empfängers (Gläubigers)

Ihren Wohnort und das Datum

Ihre Daten und Zahlen, entsprechend der Textstelle.

2.) Erläuterungen:

Es kommt in der Praxis eher selten vor dass Schulden verjähren, da das Mahnwesen der meisten Unternehmen gut arbeitet.

Sollte Ihnen nun eine „überalterte“ Rechnung zugeschickt werden so prüfen Sie ob die ganze, oder Teile der Forderung verjährt sind. Hinweise zu den gängigen Verjährungsfristen finden Sie in unserem Lexikon.
Bitte beachten Sie:

Eine Verjährung tritt nicht automatisch ein. Sie müssen erklären, dass die Forderung zu alt ist, d.h. die sog. "Einrede der Verjährung" erheben. Wenn Sie dies nicht tun, und der Gläubiger erhält für seine Forderung einen Titel, den er vollstrecken kann, können Sie sich auf die Verjährung nicht mehr berufen! 

Häufig lassen sich  die Gläubiger ihre Forderungen titulieren  (z.B. durch Vollstreckungsbescheid). Ein solcher Titel hat dann eine Verjährungsfrist von 30 Jahren. Dabei ist zu beachten, dass die Verjährung durch jede Vollstreckungsmaßnahme unterbrochen wird, also neu zu laufen beginnt. Dadurch verjährt eine titulierte Forderung praktisch nie.
Copyright 
Die Urheber- und Nutzungsrechte (Copyright) für Texte, Grafiken, Bilder und Design liegen bei der STP Portal GmbH. Eine gewerbliche Verwendung der Inhalte ist nur nach vorheriger Zustimmung der STP Portal GmbH erlaubt.

Sprachregelung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im Text z.B. "jeder Gläubiger ist…" und nicht jede(r) Gläubiger(in). Der Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen mit ein. 

Hinweis 

Die Inhalte unserer Ratgeber sind für das allgemeine Verständnis und für die Weiterbildung in den jeweiligen Themenbereichen gedacht, jedoch nicht als Beratung im Einzelfall. Wie alle rechtlichen Bereiche sind auch die von uns dargestellten Sachverhalte ständigen Veränderungen unterworfen. Benutzen  Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für Ihre Entscheidungen.
Für Ihr individuelles rechtliches Anliegen wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt oder an eine für Ihren Einzelfall geeignete und zulässige Beratungsstelle (z.B. Schuldnerberatung). Die hier dargestellten Artikel beziehen sich auf das Recht in Deutschland (außer, wenn es eindeutig anders erläutert ist). Bei Fragen zu rechtlichen Sachverhalten außerhalb von Deutschland wenden Sie sich bitte ebenfalls an einen Anwalt.

Die Autoren und Verantwortlichen des Insolvenz-Ratgebers übernehmen keine Haftung für den Inhalt der veröffentlichten Artikel, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

 
